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Sehr geehrte Frau Direktorin, 

sehr geehrter Herr Direktor! 

Kinder und Jugendliche hatten in der Coronakrise besonders darunter zu leiden, dass der 

Zugang zu regelmäßigem Unterricht in der Schule und damit auch die Möglichkeit zu 

gemeinsamer Bewegung und gemeinsamen Sport stark beeinträchtigt waren. Die 

kontinuierlich sinkenden Infektionszahlen erlauben es nun, vor allem im Freien, zahlreiche 

Bewegungsangebote, die für die physische und psychische Gesundheit unserer 

Schülerinnen und Schüler so enorm wichtig sind, unter Einhaltung geltender 

Hygieneregeln wieder stattfinden zu lassen. 

Damit auch genügend Sportanlagen zur Verfügung stehen, ersuche ich Sie, geschätzte 

Schulleiterinnen und Schulleiter, um Ihre Unterstützung: 

Ich ersuche um Überprüfung und Bekanntgabe, ob an Ihrem Schulstandort während der 

Sommerferien Ihre Turnhallen oder Außensportanlagen Vereinen/Initiativen für 

zusätzliche Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche in Form der 

Schulraumüberlassung zur Verfügung gestellt werden können. Ich spreche hier ganz 

besonders die Schulleiterinnen und Schulleiter jener Schulen an, die einen externen 

Zugang zu den Schulsportflächen besitzen, sodass ein Betreten des restlichen 

Schulgebäudes nicht erforderlich ist. Nach meinen Informationen hat ein hoher 

Prozentsatz der Bundesschulen einen solchen externen Zugang.  

Mir ist bewusst, dass die Sommermonate oftmals für Sanierungen und Grundreinigungen 

der Sportflächen und Sportinfrastruktur verwendet werden. Aber dieser Sommer soll für 

unsere Schülerinnen und Schüler etwas Besonderes sein. Besondere Zeiten erfordern 

eben auch besondere Maßnahmen. Daher soll bei Bedarf die schulische Infrastruktur 

geöffnet werden.  

Wenn nun an Ihrer Schule die Möglichkeit besteht, bzw. Sie die Möglichkeit zur 

Überlassung Ihrer Infrastruktur organisieren können, ersuche ich Sie, dass Sie unter dem 

Link https://formulare.bmbwf.gv.at/Sportstätten, den Namen der Schule, die 

Schulkennzahl, eine Kontaktmailadresse, sowie die Wochen ankreuzen, zu denen Sie in 

den Ferienzeiten unter den Bedingungen der Schulraumüberlassung Ihre 

https://www.bmbwf.gv.at/Ministerium/Informationspflicht/corona/corona_schutz.html
https://formulare.bmbwf.gv.at/bildung/start.do?generalid=BS_SRUEL
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Schulsportinfrastruktur noch zur Verfügung stellen können. Ihre Rückmeldung würden wir 

bis 02. Juni 2021 benötigen.  

Wie geht es nach Ihrer Rückmeldung weiter: 

Wir werden Ihre Rückmeldung dem organisierten Sport zur Verfügung stellen. Bei Bedarf 

wird sich dann zeitnah ein Sportverein bei Ihnen melden. Unter welchen Bedingungen die 

Schulraumüberlassung an Ihrer Schule stattfinden wird, entscheiden letztendlich Sie 

autonom gemeinsam mit dem jeweiligen externen Partner. Sollten bei der Abwicklung 

Fragen oder Unklarheiten auftreten, können Sie sich an die Sport Austria mit der 

Mailadresse sportstaetten@sportaustria.at wenden oder Kontakt mit den in den 

Bildungsdirektionen zuständigen Personen für Bewegung und Sport (zumeist 

Fachinspektor bzw.  Fachinspektorin) aufnehmen. 

Ich bedanke mich im Voraus für Ihre Bereitschaft, dass Sie die Möglichkeit für 

Schülerinnen und Schüler, auch in den Ferienzeiten Bewegung und Sport in den 

Mittelpunkt rücken zu können, unterstützen. 

Hochachtungsvoll 
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